
21WohlfahrtIntern  1/2 | 2014

___In diesem und den folgenden Beiträgen soll eine 
ordnungsökonomische Perspektive eingenommen 
werden, die sich weder dem einen noch dem anderen 
Lager verschreibt. In der Ordnungsökonomik wird 
davon ausgegangen, dass Markt und Wettbewerb 
kein Selbstzweck sind, sondern lediglich ein Mittel, 
um das Ziel einer bestmöglichen Versorgung, auch 
mit sozialen Dienstleistungen, 
erreichen zu können. Diese Ge-
staltungsaufgabe muss sich am 
Einzelnen und an gemein-
samen politischen Interessen 
der Bürger orientieren, die  
potenzielle Nutzer sozialer 
Dienstleistungen sind, sozialen 
Frieden und Ausgleich wünschen, aber auch Interes-
sen als Steuer- und Beitragszahler haben. 
Die Gestaltung der Märkte soll möglichst so erfolgen, 
dass die Funktionen des Wettbewerbs für die Interes-
sen der Bürger dienlich sind: Der Wettbewerb soll so 
geordnet werden, dass es Anreize für die Erbringung 
guter Dienstleistungen gibt, Effizienzreserven ge-
nutzt, der Marktmacht von Anbietern entgegenwirkt, 
Handlungs- und Wahlfreiheit gesichert und neue Lö-
sungen für soziale Problemlagen gefunden werden. 
Damit das erreicht werden kann, müssen Märkte gut 

geordnet sein. Nur dann können sie dem Menschen 
dienlich sein. Märkte ordnen sich nicht von alleine, 
daher sind Marktorientierung und staatlicher Gestal-
tungsauftrag keine Gegensätze, sondern sie bedingen 
sich. 
Das Leitprinzip für die Ordnung sozialer Dienst- 
leistungsmärkte muss sich am normativen Anspruch 

der Sozialen Marktwirtschaft 
orientieren. Sie soll, so Alfred 
Müller-Armack, der diesen 
Begriff geprägt hat, die diver-
gierenden Zielsetzungen sozi-
aler Sicherheit und wirtschaft-
licher Freiheit zum Ausgleich 
bringen. In ordnungsökono-

mischer Perspektive sind Markt und Soziales keine 
Gegensätze, denn bei wirtschaftspolitischen Ent-
scheidungen sind immer auch ihre sozialen und  
sozialpolitischen Konsequenzen zu untersuchen – 
und umgekehrt. 
In einer demokratischen Gesellschaft sollte die Wirt-
schafts- und Sozialordnung auf der freiwilligen Zu-
stimmung möglichst aller Gesellschaftsmitglieder 
beruhen. Nicht die Leistungsfähigkeit der Marktwirt-
schaft, so eindeutig diese ist, kann sie letztlich legiti-
mieren, sondern nur die Zustimmung, die sie von 
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den Bürgern erfährt. Eine Gesellschaftsordnung aber, 
die systematisch und dauerhaft einzelne Mitglieder 
oder Gruppen von den Errungenschaften der gesell-
schaftlichen Entwicklung (Gesundheit, Wohlstand, 
Bildung, Kultur usw.) in weitem Maße ausschließt, 
würde nicht die Zustimmung der Gesellschafts- 
mitglieder finden. Gesellschaftliche Strukturen sind 
also so zu gestalten, dass Inklusion gelingt und allen 
Mitgliedern der Gesellschaft Teilhabe an der Gesell-
schaft möglich ist.
Der Markt kann Inklusion für diejenigen sichern, die 
in einem marktlichen Sinne produktiv sein und ein 
eigenständiges Einkommen erzielen können, das ih-
nen ermöglicht, ein nach ihren Vorstellungen ange-
messenes Leben zu führen. Alles, was zur erfolg-
reichen Teilhabe am Markt befähigt – ein gutes all- 
gemeinbildendes Schulsystem, eine gute Ausbildung 
oder eine erfolgreiche aktive Arbeitsmarktpolitik – ist 
damit auch ein Beitrag zur Inklusion. Wenn Inklusi-
on durch (Re-)Integration in den Markt gelingen 
kann, so sollte sie auch erfolgen. Aber eine Politik der 
Inklusion kann sich darin nicht erschöpfen. Denn der 
Markt ist blind für die Interessen derjenigen, die 
nicht im Sinne der ökonomischen Logik produktiv 
sein können. Sie bedürfen sozialpolitischer Maßnah-
men, um gleichwohl ein Dasein führen zu können, 
das dem jeweiligen Standard der Gesellschaft zumin-
dest annäherungsweise angemessen ist.
Der Zugang zu sozialen Dienstleistungen ist dabei 
unter den heutigen Lebensbedingungen essentiell. 
Ohne den Zugang zu frühkindlicher Bildung und Be-
treuung, zu Gesundheitsleistungen oder Pflege, zu 
Hilfen zur Erziehung oder bei Bedarf Hilfen in be-
sonderen Lebenslagen ist kein Leben zu führen, das 
wir heute für angemessen halten. Also müssen die 

Märkte sozialer Dienstleistungen so geordnet wer-
den, dass dieser Zugang für alle gesichert wird. 
Das hat einschneidende Konsequenzen. Üblicher-
weise gilt auf Märkten das Ausschlussprinzip: Nur 
derjenige erthält ein Gut, der in der Lage und bereit 
ist, dafür zu bezahlen. Dies ist entscheidend für die 
Koordination von Angebot und Nachfrage, denn so 
wird jeder Nachfrager gezwungen, seine Zahlungsbe-
reitschaft gegenüber den Anbietern zu bekunden und 
so seine Präferenz für das Gut offen zu legen. Tech-
nisch gesehen, ist der Ausschluss bei den meisten so-
zialen Dienstleistungen möglich; ein Pflegeheim 
könnte dem nicht zahlungsfähigen Nutzer den Zu-
gang genauso verweigern, wie dies ein Hotel tut. 
Auch ohne staatliche Sozialpolitik würden Märkte für 
soziale Dienstleistungen entstehen – aber nur für die 
Menschen, die sie bezahlen können. Der normative 
Anspruch der Inklusion wäre also eklatant verletzt. 

regeln müssen sein
Es gibt einen breiten politischen Konsens in Deutsch-
land, dass bei notwendigen sozialen Dienstleistungen 
das Ausschlussprinzip nicht gelten soll. Dann muss 
aber die öffentliche Hand einspringen – zumindest, 
wenn die private Kaufkraft nicht ausreicht, soziale 
Dienstleistungen ohne staatliche Unterstützung zu 
bezahlen. Das setzt zwingend voraus, Regeln zu defi-
nieren, wer unter welchen Bedingungen und in  
welchem Umfang Anspruch auf Hilfe hat. Allein 
schon hieraus resultiert die im Vergleich zu ‚norma-
len‘ Märkten intensivere staatliche Regelsetzung auf 
den Märkten sozialer Dienstleistungen. Markt und 
Wettbewerb sind Mittel, nicht Selbstzweck. Entschei-
dend ist, wie die Märkte sozialer Dienstleistungen 
geordnet sind. 
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__Markt und Wettbewerb sind 

kein Selbstzweck, sondern ein 

Mittel, um das Ziel einer 

bestmöglichen Versorgung mit 

sozialen Dienstleistungen 

erreichen zu können, damit 

Menschen diese in einer Weise 

nutzen können, die ihren 

Vorstellungen und Wünschen 

entspricht.

__Die Funktionen des Wettbe-

werbs (Anreizfunktion, Effizi-

enzfunktion, Entmachtungs-

funktion, Freiheitsfunktion, 

Entdeckungsfunktion) können 

dafür genutzt werden. 

__Märkte müssen geordnet 

werden. Das Leitprinzip für  

die Ordnung sozialer Dienst-

leistungsmärkte muss sich am 

normativen Anspruch der 

Sozialen Marktwirtschaft 

orientieren. Die Zustimmungs-

fähigkeit einer Wirtschafts- und 

Sozialordnung setzt die 

Inklusion aller Bürger voraus. 

__Befähigung für den Markt 

gehört zur Inklusionspolitik, 

kann sich darin aber nicht 

erschöpfen.

__Das Ausschlussprinzip darf 

für notwendige soziale Dienst-

leistungen nicht gelten. Denn 

dies würde den normativen 

Anspruch der Inklusion eklatant 

verletzen.
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